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Allgemeine Steuerzahlungstermine im Mai 2023 

Fälligkeit  Ende der 
Schonfrist 

Mi. 10.05. Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 15.05. 

Mi. 10.05. Umsatzsteuer 15.05 

Mo. 15.05. Gewerbesteuer 19.05 

Mo. 15.05. Grundsteuer 19.05 

Fr. 26.05. Sozialversicherung  

 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der 
Finanzbehörde. 

Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht 
werden. 
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1) Besteuerung von Stock Options von ausländischem Arbeitgeber im Fall des Ansässig- 
keitswechsels 

Wenn einem Arbeitnehmer im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses Stock Options gewährt werden, 
werden die daraus resultierenden geldwerten Vorteile erst zum Zeitpunkt der Ausübung der Option 
zufließen. Die geldwerten Vorteile aus der Ausübung der Stock Options werden ‑ ungeachtet der 
Besteuerung zum Zeitpunkt der Optionsausübung - zeitraumbezogen gewährt und sind deshalb anteilig 
dem Erdienenszeitraum zuzuordnen. Nach dem Veranlassungsprinzip geht es dabei grundsätzlich um den 
Zeitraum zwischen der Gewährung der Stock Options und deren erstmaliger Ausübbarkeit. Eine 
abschließende Beurteilung ist aber nur anhand der konkreten Vereinbarungen bei Gewährung der Stock 
Options sowie der sonstigen Umstände des Einzelfalls möglich. 

Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten richtet sich laut Bundesfinanzhof eine etwaige abkommens-
rechtliche Freistellung der Einkünfte nach der Tätigkeit im Erdienenszeitraum. Soweit das Doppelbe-
steuerungsabkommen mit den USA (DBA-USA 1989/2008) an eine "in einem Vertragsstaat ansässige 
Person" anknüpfe, ist dagegen allein die Ansässigkeit zum Zeitpunkt des Zuflusses der Einkünfte 
maßgeblich.  

 

2) Stille Beteiligung am Unternehmen des Arbeitgebers - Einkünfte aus Kapitalvermögen oder 
aus nichtselbstständiger Arbeit? 

Ein am Gewinn und Verlust des Unternehmens beteiligter stiller Gesellschafter ist nicht als Mitunter-
nehmer anzusehen, wenn er weder am Unternehmenswert noch am Zuwachs der stillen Reserven des 
Betriebsvermögens einschließlich des Firmenwerts beteiligt ist und ihm auch keine über das Recht, die 
Jahresabschlüsse einschließlich der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers einzusehen, hinausgehenden 
Stimm- oder Widerspruchsrechte zustehen. So entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg. 

Der Umstand, dass der Arbeitnehmer keinen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Einräumung der stillen 
Beteiligung hat, spricht für ein unabhängig vom Arbeitsverhältnis bestehendes Sonderrechtsverhältnis. 
Bei der Möglichkeit, die stille Einlage durch stehengelassene Gewinnanteile zu erbringen, handelt es sich 
um eine übliche Möglichkeit zur Einlageerbringung.  

Eine Veranlassung der stillen Beteiligung durch das Arbeitsverhältnis lässt sich nicht daraus herleiten, dass 
die Gewinnbeteiligung des Arbeitnehmers aus der stillen Beteiligung nicht auf einen bestimmten - 
absoluten und angemessenen - Prozentsatz der Einlageleistung begrenzt ist. 

Die Gewinnanteile aus der stillen Beteiligung an der GmbH führen hier beim Kläger nicht zu Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit, sondern zu Einkünften aus Kapitalvermögen. 
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3) Tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags - Anerkennung einer körper- 
schaftsteuerrechtlichen Organschaft 

Wenn es während der Mindestvertragslaufzeit von fünf Jahren zur Nichtdurchführung des Gewinnab- 
führungsvertrags kommt, führt dies nicht nur zu einer Unterbrechung der körperschaftsteuerrechtlichen 
Organschaft für einzelne Veranlagungszeiträume, sondern insgesamt zu einer (rückwirkenden) Nichtan-
erkennung der körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft. 

Die tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags setzt nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs voraus, dass er entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen vollzogen 
wird. Dies bedeutet u. a., dass die nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ermittelten 
Gewinne tatsächlich durch Zahlung oder Verrechnung an den Organträger abgeführt werden.  

"Verrechnung" ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, dass es sich um eine einer tatsächlichen 
Zahlung gleichstehende Aufrechnung handeln muss; die reine Buchung der Forderung ohne Erfüllungs-
wirkung ist dagegen nicht ausreichend.  

 

4) Verwendung eines neu erworbenen Pkw teils für steuerpflichtige, teils für steuerfreie 
Umsätze - Vorsteueraufteilung nicht nach Umsatzschlüssel 

Wird ein Pkw nach der Anschaffung teils zur Erzielung steuerpflichtiger und teils zur Erzielung steuerfreier 
Umsätze verwendet, ist die Vorsteueraufteilung für den Pkw auf Grundlage der Fahrleistung des Pkw 
vorzunehmen. Eine Aufteilung im Verhältnis der auf die steuerpflichtigen bzw. steuerfreien Umsätze 
entfallenden Fahrleistungen führt laut Finanzgericht Baden- Württemberg zu einer präziseren wirtschaft-
lichen Zurechnung als der Umsatzschlüssel.  

Wenn eine Unternehmerin den neuen Pkw kurz vor Jahresende (hier: November) erworben und im Jahr 
der Anschaffung des Pkw bereits zuvor einen anderen „funktionsgleichen” Pkw für die gleichen Umsätze 
genutzt hat, ist für die Vorsteueraufteilung auf die tatsächliche Verwendung sowohl des alten als auch 
des neuen Pkw im gesamten Kalenderjahr und somit auf die Gesamtfahrleistung im gesamten Kalender-
jahr abzustellen. 

Wenn der neu angeschaffte Pkw ab der Anschaffung bis zum Jahresende in einem anderen Umfang als 
bei der Vorsteueraufteilung beim Kauf auf Basis der Gesamtfahrleistung für das Kalenderjahr ermittelt für 
steuerpflichtige bzw. steuerfreie Umsätze genutzt wird, ist insoweit eine Vorsteuerberichtigung 
vorzunehmen. Es kann jedenfalls in Fällen, bei denen ein bereits vorhandenes Wirtschaftsgut durch ein 
funktionsgleiches ausgetauscht wird, zu einem Nebeneinander der Anwendung von Vorsteuerabzugs-
ausschluss und zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs kommen. 
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5) Errichtung einer Photovoltaikanlage: Steuerentstehung und -berichtigung bei späterer 
Vereinnahmung des Entgelts  

Der Bundesfinanzhof hatte u. a. die Frage zu klären, ob der Unternehmer im Hinblick auf eine getroffene 
Fälligkeitsabrede, nach der die vereinbarte Vergütung nur insoweit zur Zahlung fällig wird, als sie aus den 
laufenden Einnahmen der Stromeinspeisung des Auftraggebers beglichen werden kann, bereits für den 
Besteuerungszeitraum der Steuerentstehung berechtigt ist, die nach vereinbarten Entgelten berechnete 
Steuer zu berichtigen.  

Die Steuer entsteht auch dann mit der Leistungsausführung, ohne dass es zu einer Steuerberichtigung 
kommt, wenn der Unternehmer für die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit dessen Betreiber 
vereinbart, dass das Entgelt hierfür nur insoweit geschuldet wird, als es durch Einnahmen aus der 
Stromeinspeisung beglichen werden kann. Die Klägerin ist hier nicht berechtigt, die Steuer für die  
jeweilige Teilleistung im Umfang des jeweiligen Unterschiedsbetrags zwischen dem vereinbarten und 
dem vereinnahmten Entgelt zu berichtigen. 

 

6) Bundesregierung einigt sich auf neues Förderkonzept für erneuerbares Heizen 

Die Bundesregierung hat sich am 19.04.2023 auf ein neues Förderkonzept zum erneuerbaren Heizen 
verständigt. Mit dem Gesetzentwurf zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes wird der verbindliche 
Umstieg auf erneuerbare Energien beim Heizen gesetzlich verankert. D. h. konkret, dass ab dem 
01.01.2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 % mit Erneuerbaren Energien 
betrieben werden muss. Daher wird in der Folge auch die Förderung angepasst. 

Das Gebäudeenergiegesetz wird nun dem Bundestag und Bundesrat zugeleitet. 

 


